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Oh, „Thierrysches 
Orakel“ erklär mir 

den Begriff: 

Landgericht (LG) 

Denke immer daran!!!! 
Wenn Hunde Bier trinken müssen, sollten 
auch diese klagen können. Egal ob am AG 
oder am LG. 
Aber: 
Wenn Ihr eine wichtige Klage führen müsst, 
bleibt zu überlegen, ob der Streitwert nicht 
über 5.000.-€ angesetzt wird. Denn dann 
beginnt die Klage beim LG mit 2 weiteren 
Berufungen.  
Ergebnis: 
Egal, wie ich es wende, Hunde können Ihre 
Herrchen vor Gerichten nicht verklagen. Begriff-Erklärung: 

Begriff 1: 
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Mehr zu diesem Thema 
unter:  

Probleme im Bauwesen  
 

 

In der Gerichtbarkeit das zweite ordentliche Gericht 
in Deutschland zwischen Amtsgericht (AG) und 
Oberlandgericht (OLG).  

Der Autor: 
In unserem Gerichtsaufbau, stellt das 
Landgericht die 2 Station der Gerichtbarkeit der 
ordentlichen Gerichte dar. Der Einstieg bildet 
dabei das Amtsgericht (AG), das von den 
Landbezirken unterhalten wird. Dabei ist die 
Grenze des Streitwertes bei 5.000.-€ gegliedert.  
Somit das Landgericht ab 5.100.-€ für die 
Klageinreichung zuständig ist und darunter das 
Amtsgericht. Dabei finden wir dann  in den 
Ländern mehrere Landgerichte, die auch als 
Berufungsgericht des Amtsgerichts zuständig 
sind. 
Bild links zeigt das Stadtwappen der Stadt 
Ravensburg im Schussental. Eine Ausnahme, in 
Ravensburg gibt es ein  AG und ein LG.    

Berufung: 
Grundlegend muss bei einer Klage immer 
überlegt werden, ob Sie beim AG oder beim LG 
eingereicht wird. Grundlegend ist, dass wenn 
beim  AG mit einer Klage begonnen wird, die 
Berufung beim LG endet. Also die 
Berufungswege sehr gering sind. Wird die Klage 
direkt, also über 5.000.-€ beim LG eingereicht, 
das Oberlandgericht (OLG) die erste Berufung 
darstellt. Scheitert man dort an der Berufung, ist 
der Gerichtsweg dann zum Bundesgerichtshof 
(BGH) die nächste und auch allgemein die letzte 
Berufungsmöglichkeit.  
Daher sollte man sich bei schwierigen Klagen, 
die bei 3-4.000.-€ geführt werden müssen zu 
überlegen, den Streitwert auf 5.000.-€ zu 
erhöhen um die Berufungsmöglichkeiten zu 
verbessern.  Das Bild rechts zeigt den 
Amtmann als Statue vor dem Amtsgericht 
Biberach. In Deutschland gibt es Stand 2014, 
115 Landgerichte.  

Wir bedanken uns bei der Firma 
Anton Manhart  für die 
Begriffserklärung und die zur 
Verfügung Stellung der Bilder. 
Anton Manhart  
Schlüsselfertiges Bauen 
Am Reith 4 
83567 Unterreit 
 
a.manhart@t-online.de 
 
 
 

 

Mehr über Amtsgericht (AG): 

http://www.baufachforum.de/
http://www.baufachforum.de/
http://www.baufachforum.de/shop/Bauen-Haus-Ein-Haus-vom-Keller-bis-zum-Dach:::913.html?XTCsid=898fd76b240c220afeebe6ab37e4f5fb
mailto:a.manhart@t-online.de
http://www.baufachforum.de/data/unit_files/444/Amtsgericht.pdf

